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9. Jahrgang. Nr. 26. 28. Juni 1923.

Schweizer-Schule
Wochenblatt der katholischen Schulvereinigungen der Schweiz.

Der „Pädagogischen Blätter" 30. Jahrgang.

Für die Schriftleitung des Wochenblattes:
Z. Troxler, Prof., Luzer«. Billenstr. 14, Telephon 21.KK

Jnseratenannahme, Druck und Versand durch:
«raphische Anstalt Otto Walter A.-G„ Ölten

Beilagen zur Schweizer-Schule:
„Volksschule" - „Mittelschule" - „DieLehrerin"

AbomlimentS-IahriSpret» Jr. bet der Post bestellt Jr. IU20
<Eh«l VI> »2) Auiland Portozuschlag

Znsertionspreis: Nach Spezialtarif.

Inhalt- Vom Schulkampf in Deutschland (Fortsetzung). — Die Kraft der Religion, — Schulnachrichten, —
Lehrerzimmer. — Exerzitien.— Beilage, Mittelschule Nr. 4 (Philologisch-historische Ausgabe)

Vom Schulkampf in Deutschland.
I. T.

(Fortsetzung)
II. Die Reichsschulkonferenz.

Im Juni 1920 nahm die R e i ch s s ch u l k o n-
ferenz zu den neuen Schulartikeln und zum
künftigen Reichsschulgesetz Stellung. Es beteilig-
ten sich daran beinahe 699 Männer und Frauen
aus verschiedenen Erziehungskreisen und Konfessio-

nen, Politiker und Volkswirtschaftler etc. Man
bestellte zur Prüfung der vielgestaltigen und

weitschichtigen Materie 21 verschiedene Ausschüsse,
die nach einer etwas phrasenhaften viertägigen Ge-
neraldebatte an ihre intensive Kleinarbeit gingen
und ihre Anträge in bestimmten Formeln zu fas-
sen suchten. Man bestrebte sich, sowohl in der Ge-
neraldebatte als auch bei den Kommistionsbera-
tungen möglichster Neutralität, absichtlich, um nicht
in unfruchtbare uferlose Disputationen hineinzu-
geraten, da man bei der verschiedenartigen Zusam-
mensetzung der Konferenz zum voraus nicht auf eine

geschlossene Mehrheit nach dieser oder jener Rich-
tung rechnen kochtte. Immerhin zeigte sich bei

diesem Anlaste eine erfreuliche Geschlos-
senheit der Katholiken, bei denen auch
die positiven Protestanten und Israeliten als
Freunde der konfessionellen Schule
Schutz und Deckung suchten gegen allfällige An-
griffe der linksradikalien Richtung,

Um beim Volk nicht die Meinung aufkommen
zu lasten, als ob die Reichsschulkonferenz die kon-
festionslvse Schule propagiere, weil sie die Welt-
anschauungsfragen möglichst von der Diskussion
fernhielt, gaben die Vertreter des Episko-
p a t e s (der Erzbischof Haud von Bamberg u, Bi-
schof Berning v. Osnabrück) an der Konferenz nach-
folgende Erklärung in Sachen Schulaufbau ab:

„Die auf der Reichsschulkonferenz über die Ein-

heitsschule aufgestellten Leitsätze sind geeignet, den

Eindruck zu erwecken, als ob die Schule der Zu-
kunft im Deutschen Reiche die rein weltliche Schule
sein werde, in der für die Religion kein Platz
mehr sei. Wir sind daher zu folgender Erklärung
genötigt: 1. Die Religion ist und mutz bleiben die
Grundlage aller Erziehung: von ihrem Geiste mutz
der ganze Schulunterricht durchdrungen sein. Des-
halb mutz die Beibehaltung des religiösen Bekennt-
nisunterrichtes wenigstens in dem bisherigen Um-
fange verklangt werden. Er mutz Haupt- und
Pflichtfach sein in allen Volksschulen, Fortbildungs-
schulen, Mittelschulen und höheren Lehranstalten.
2. Die notwendige Einheit der Erziehung in Fa-
milie und Schule und deren Wirksamkeit erscheint
nur gesichert in den konfessionellen Schulen, in de-
nen Lehrer und Schüler auf demselben Glaubens-
gründe stehen. Daher mutz die Einrichtung konfes-
sioneller Schulen von Staats wegen gewährleistet
werden. Nach Möglichkeit ist auch der Aufbau
der mittleren und höheren Schulen auf der kon-
festionellen Grundschule konfessionell zu gestalten,
ebenso die etwa einzurichtenden Hilfs-, Förder- und
Begabten-Klassen, 3. Wirklich konfessionelle Schu-
len sind nur denkbar unter Leitung von Lehrern,
die kirchlich gläubig sind. Der Staat hat daher
Gewähr dafür zu bieten, datz nur solche Lehrer an
den Bekenntnisschulen angestellt werden. 4. Ka-
tholischen Schülern, die durch örtliche Verhältniste
genötigt sind, rein weltliche oder Schulen eines
andern Bekenntnisses zu besuchen, ist wenigstens die

Möglichkeit zu bieten, den kirchlich eingerichteten
und durch öffentliche Beihilfen zu unterstützenden
Religionsunterricht zu besuchen. Dieser àfuch ist
in wohlwollender Weise zu erleichtern."
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